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MELCHIOR – ABSCHIEBUNGSHAFT – KOMMENTAR

ANHANG: Entscheidungen auszugsweise 

Oberlandesgericht München

Beschluss vom 27. Oktober 2006

- 34 Wx 122/06 –

Zur Anrechenbarkeit der sog. Identifizierungshaft in Algerien auf die Höchstfrist von 18 Monaten

Zitierweise: OLG München v. 27.10.2006 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang

Zum Sachverhalt

Streitgegenstand ist eine von dem LG bestätigte Haftverlängerungsanordnung des Amtsgerichts vom 22.08.2006, und zwar wurde dort die Haft bis zum 23.11.2006 verlängert. Das OLG München hat auf die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen durch den hier mitgeteilten Beschluss vom 27.10.2006  die Entscheidungen des AG und LG aufgehoben und die sofortige Entlassung des Betroffenen aus der Haft angeordnet, weil die Höchstfrist  für die Sicherungshaft von 18 Monaten am 08.11.2006 ausgelaufen und bis dahin keine Abschiebung mehr möglich gewesen wäre. 

Der Betroffene war aus der laufenden Sicherungshaft heraus am 12.10.2005 den algerischen Behörden zur Identifizierung überstellt worden. Am 23.11.2005 wurde er aus Algerien wieder rücküberstellt, da die weitergehende Identitätsprüfung der algerischen Behörden ergeben hatte, dass er kein algerischer Staatsangehöriger ist.

Der Streitpunkt war, ob eine in dieser Zeit erfolgte Inhaftierung  in Algerien auf die Höchstfrist von 18 Monaten anzurechnen ist. Das OLG München bejaht diese Frage.

Auszug aus der Entscheidung

Gründe

I.

................................

II.

Die zulässige sofortige weitere Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

1.     Das Landgericht hat ausgeführt:

Der Betroffene sei nach wie vor vollziehbar ausreisepflichtig und seine freiwillige Ausreise nicht gesichert. Bei dem Betroffenen liege der Haftgrund des § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 AufenthG vor. Die Anordnung der Haft bis 23.11.2006 verstoße nicht gegen § 62 Abs. 3 Satz 2 AufenthG, wonach eine Abschiebungshaft maximal bis zu 18 Monaten angeordnet werden könne. Zwar seien bei dem Betroffenen die Haftzeiten vor seiner Abschiebung nach Algerien und nach seiner Rückführung zusammenzurechnen, weil die Haftanordnungen auf einem einheitlichen Sachverhalt beruhten. Die in Algerien verbrachte Zeit vom 12.10.2005 bis 23.11.2005 sei jedoch in die Berechnung der Höchstdauer von achtzehn Monaten nicht einzubeziehen. Es sei unklar, ob der Betroffene, wie er selbst angebe, in dieser Zeit in Haft gewesen sei. Jedenfalls aber sei diese Haftzeit kein Vollzug der von deutschen Gerichten angeordneten Abschiebungshaft und müsse deshalb bei der Berechnung außer Betracht bleiben. Die 18-monatige Höchstdauer ende damit erst am 20.12.2006, so dass die bis 23.11.2006 angeordnete Verlängerung der Abschiebungshaft nicht zu beanstanden sei.

.............

2.   Die Ausführungen des Landgerichts halten der rechtlichen Nachprüfung stand, soweit dort die vollziehbare Ausreisepflicht des Betroffenen sowie das Vorliegen des Haftgrundes gemäß § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 AufenthG festgestellt werden. Auf die Ausführungen des Landgerichts sowie die Beschlüsse des Senats vom ................................... wird insoweit Bezug genommen.

3.     Die Entscheidung des Landgerichts ist jedoch aufzuheben, da die mit 18 Monaten fixierte äußerste Grenze der Haftzeit (§ 62 Abs. 3 AufenthG) am 8.11.2006 abläuft und der Betroffene bis dahin nicht abgeschoben werden kann. Da der Zweck der Haft, die Abschiebung zu sichern, unerreichbar geworden ist, ist die weitere Haft bereits jetzt unzulässig.

a)    Es ist davon auszugehen, dass der Betroffene während seines Aufenthalts in Algerien, während dessen seine mutmaßlich algerische Staatsangehörigkeit verifiziert werden sollte, in Haft war, somit vom 12.10.2005 bis 23.11.2005. Laut Feststellungen des Landgerichts hat der Betroffene angegeben, in dieser Zeit in Haft gewesen zu sein. Weitere Erkenntnisquellen liegen nicht vor, insbesondere können die Ausländerbehörde sowie die Zentrale Rückführungsstelle keine nähere Auskunft dazu geben. Da keine weiteren Erkenntnisquellen vorliegen, ist von den Angaben des Betroffenen auszugehen. Diese sind, wie das Landgericht festgestellt hat, auch plausibel. Der Senat schließt sich dem an. Denn im Allgemeinen kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein Staat einen zur Identifizierung überstellten Ausländer nur mutmaßlich eigener Staatsangehörigkeit und unbekannter Herkunft auf freiem Fuß belässt, solange dessen Rückführung im Raum steht.

b)   Zu Recht ist das Landgericht davon ausgegangen, dass die Haftzeiten vor und nach dem Aufenthalt in Algerien zusammenzurechnen sind. Zudem ist aber auch die Haftzeit in Algerien im Rahmen der Hafthöchstdauer von 18 Monaten mit zu berücksichtigen. Zwar hat der Betroffene hier seine Abschiebung verhindert, worauf die Ausländerbehörde zu Recht hinweist. Dies führt jedoch nur dazu, dass überhaupt eine Haftdauer von 18 Monaten in Betracht kommt, nicht aber dazu, dass Teile davon nicht angerechnet werden können. Die Regelung des § 62 Abs. 3 Satz 2 AufenthG ist eine Abwägung zwischen den Interessen des Staates, einen Betroffenen abzuschieben, und dem Interesse des Betroffenen, seine Freiheit nicht entzogen zu bekommen (Art. 2 

Abs. 2 GG). Dies führt dazu, dass mit zunehmender Dauer der Abschiebungshaft der Freiheitsanspruch des Betroffenen immer mehr Gewicht erlangt und nach 18 Monaten Haftdauer das Freiheitsrecht des Betroffenen das Interesse des Staates an einer gesicherten Abschiebung überwiegt.

Bei dem dabei zu berücksichtigenden Anspruch des Betroffenen auf seine persönliche Freiheit kommt es nicht darauf an, ob die Freiheitsentziehung durch die deutschen Gerichte angeordnet wird. Denn die Behörden in Deutschland konnten davon ausgehen, dass die algerischen Behörden, die die Staatsangehörigkeit des Betroffenen noch nicht sicher bestätigt hatten, ihn in Algerien nicht in Freiheit belassen würden. Damit aber ist die Freiheitsentziehung in Algerien im Rahmen des einheitlichen Abschiebungsversuchs erfolgt. Sie ist daher auch in die dem Betroffenen maximal zugemutete Haftdauer von 18 Monaten mit einzubeziehen.

4.  ............

5.  ............

III.

..................

Diesseits in das Internet eingestellt im Dezember 2006.

PAGE  
2
        Loseblatt: Ausdruck Dezember 2006       OLG München

                                                      vom 27.10.2006

